
Inhaltskontrolle von Eheverträgen

 

Es steht den Ehegatten grundsätzlich frei, die gesetzlichen Regelungen über den Zugewinn,
den Versorgungsausgleich und den nachehelichen Unterhalt  ehevertraglich auszuschließen.
Allerdings darf der Schutzzweck dieser Regelungen nicht beliebig unterlaufen werden. Die
Grenze ist dort zu ziehen, wo die vereinbarte Lastenverteilung der individuellen Gestaltung
der ehelichen Lebensverhältnisse in keiner Weise mehr gerecht wird, weil sie evident einseitig
ist  und  für  den  belasteten  Ehegatten  bei  verständiger  Würdigung  des  Wesens  der  Ehe
unzumutbar erscheint. Das ist umso eher der Fall, je mehr der Ehevertrag in den Kernbereich
des  Scheidungsfolgenrechts  eingreift.  Insoweit  ist  eine  Abstufung  vorzunehmen:  Zum
Kernbereich gehören in  erster  Linie  der  Unterhalt  wegen Kindesbetreuung und in zweiter
Linie  der  Alters-  und  Krankheitsunterhalt,  denen  der  Vorrang  vor  den  übrigen
Unterhaltstatbeständen  zukommt.  Der  Versorgungsausgleich  steht  als  vorweggenommener
Altersunterhalt  auf  gleicher  Stufe  wie  dieser  selbst  und  ist  daher  nicht  uneingeschränkt
abdingbar. Der Ausschluss des Zugewinnausgleichs unterliegt – für sich allein genommen –
angesichts  der  Wahlfreiheit  des  Güterstands  keiner  Beschränkung.  Dabei  ist  eine
Wirksamkeitskontrolle des Ehevertrags anhand einer auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses
bezogenen Gesamtwürdigung der individuellen Verhältnisse der Ehegatten vorzunehmen. Ist
der Ehevertrag danach wirksam, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob und inwieweit die
Berufung  auf  den  Ausschluss  gesetzlicher  Scheidungsfolgen  angesichts  der  aktuellen
Verhältnisse nunmehr missbräuchlich erscheint und deshalb das Vertrauen des Begünstigten
in den Fortbestand des Vertrags nicht mehr schutzwürdig ist (BGH, Urt. v. 11.2.2004 - XII ZR
265/02).


